
 

 

                                    
 

 

 

  
 

Kurzzeitbuchung für die Ferienbetreuung der kooperativen 

Ganztagsbildung im Schuljahr 2021/22 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die kooperative Ganztagsbildung eröffnet grundsätzlich allen Schülerinnen und Schülern 
der Grundschule Neunkirchen die Möglichkeit die Ferienbetreuung im Rahmen einer sog. 
Kurzzeitbuchung in Anspruch zu nehmen. 
 
Diese Ferienbetreuung findet von Montag bis Freitag von 8.00 – max. 16.00 Uhr in den 
Räumen der offenen Ganztagsschule im Untergeschoss der Grundschule Neunkirchen 
statt. Die zu entrichtende Betreuungsgebühr für die Ferienbetreuung ist abhängig von der 
gebuchten Betreuungszeit sowie der Anzahl der gebuchten Betreuungstage im gesamten 
Betreuungsjahr. Bei einer Buchung von bis zu 15 Ferientagen pro Betreuungsjahr 
(01.09.2021 bis 31.08.2022) wird die Betreuungsgebühr für einen Monat berechnet. Bei ei-
ner Buchung von 15 bis 30 Ferientagen wird die Betreuungsgebühr für 2 Monate berechnet. 
 

Buchungsmodelle und Betreuungsgebühr/ Monat 

bis zu 15 Std./ Woche bis zu 25 Std./ Woche über 25 Std./ Woche 

100,- € 125,- € 150,- € 

 
Beispielberechnung: 

Beispiel 1: Sie beanspruchen 13 Tage Ferienbetreuung im Schuljahr mit bis zu 25 Std. Betreuungszeit 

pro Woche. Wir verrechnen Ihnen 125,- € Betreuungsgebühr.  

Beispiel 2: Sie beanspruchen 18 Tage Ferienbetreuung pro Schuljahr mit über 25 Std. Betreuungszeit 

pro Woche. Wir verrechnen Ihnen 2 Monate á 150,- € also 300,- € Betreuungsgebühr. 

    

Die Regelung bzgl. der Geschwisterermäßigung laut Gebührensatzung des Marktes 
Neunkirchen am Brand wird analog angewendet. 
Die Benutzungs- und Gebührensatzung für die kooperative Ganztagsbildung an der Grund-
schule Neunkirchen am Brand, die alle Details der Nutzung dieser Einrichtung regelt, ist auf 
der gemeindlichen Homepage unter der Rubrik „Bildung und Soziales“ veröffentlicht. 
 

Mittagsverpflegung 
 

Für die Mittagsverpflegung ist ein Verpflegungsgeld zusätzlich zur Betreuungsgebühr zu 
entrichten. Die Höhe des täglichen Verpflegungsgeldes beträgt derzeit 3,95 €.  
Das Verpflegungsgeld wird entsprechend gemindert, wenn das Essen rechtzeitig vorher – 
bis 10.00 Uhr für den betreffenden Besuchstag - von den Personensorgeberechtigten 
schriftlich per E-Mail an koga-mensa@neunkirchen-am-brand.de abbestellt wurde. Die 
Abmeldung wirkt für den in der Abbestellung angegebenen Zeitraum.  
 
 
 

Deerlijker Platz 1 

91077 Neunkirchen a.Br. 

  

Tel 09134 / 9089342 

    koga@neunkirchen-am-brand.de 



 

Anmeldung/ Kurzzeitbuchung für die Ferienbetreuung der  
kooperativen Ganztagsbildung im Schuljahr 2021/2022 

 

 

Name des Kindes:  Klasse:  

Geb. Datum  

Name der Eltern:  

Adresse:  

Email:  

Telefon:  

 
Ich möchte mein Kind für folgende Ferienbetreuungen anmelden: 
 

   Ostern: 11. - 22.04.21     Pfingsten: 07. -10.06.21 
 

   Sommer I: 01. – 05.08.22      Sommer II: 29. – 31.08.22 
 
Es können auch einzelne Tage/ Wochen gebucht werden. 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Fr. Schmidtlein, Tel. 09134/ 705-56 oder                                
Fr. Novak, Tel. 09134/ 9089-342. 
 
Anmeldung erbitten wir zurück an: 
 

Markt Neunkirchen am Brand 
z.Hd. Carmen Schmidtlein 
Klosterhof 2-4  
91077 Neunkirchen am Brand  
Email: koga@neunkirchen-am-brand.de 
 

 

______________________________          ______________________________________ 
Ort, Datum                                                                 Unterschrift Eltern/ Erziehungsberechtigte 

 von bis Tägl. Buchungszeit 

 Beispiel: 8.00 14.00 6 Std. 

Montag    

Dienstag    

Mittwoch    

Donnerstag    

Freitag    

Gesamt:   

mailto:koga@neunkirchen-am-brand.de

